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An den  

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 
 
Halbjährlicher Bericht der Taskforce Schulbau zum Maßnahme- und Finanzcontrol-
ling zum Schulbauprogramm 
- Bericht zum 30. September 2019 – 
 

- Zwischenbericht -  
  
 
19. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14.12.2017 
- Drs. Nr. 18/0700 (II.B.61 a) - 
 
 
Kapitel       Titel       
 
Ansatz 2017:       € 
Ansatz 2018:       € 
Ansatz 2019: entfällt                            € 
Ist 2017:       € 
Verfügungsbeschränkungen 2018:       € 
Aktuelles Ist (Stand:      )       € 
 
Gesamtkosten:       
 
 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner  Sitzung am 14.12.2017 Folgendes beschlossen: 
 
„Der Senat hat dem Hauptausschuss im Rahmen des Maßnahmen- und Finanzcontrol-
lings zum Schulbauprogramm halbjährlich, erstmalig zum 31. März 2018, schulscharf 
über die Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Schulbauof-
fensive zu berichten und hierbei insbesondere die Gesamtkosten, Mittelverteilung nach 
Jahresscheiben, -abfluss und -herkunft (z.B. Landes-, Bundes-, EU-Mittel), zu schaffen-
de Kapazitäten (Schulplätze) sowie die Umsetzung der Maßnahmen (Priorisierung, Auf-
gabenträger, Planungsstand [Bedarfsprogramm, VPU, BPU bzw. EVU], Schulart, Sport-
halle, Standort, Standortprobleme, Zuständigkeiten für die Planung und die Baumaß-
nahme, Bauart [MEB, MOBS, Typenbau, Erweiterung, Sanierung], Baubeginn, Fertig-
stellung, Veränderungen/ Abweichungen und deren Gründe, Nutzungsbeginn, Gebäu-
dewert laut Anlagenbuchhaltung) darzustellen.“ 
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Der Bericht soll unter Verwendung der neu aufgebauten Datenbankstruktur mittels stan-
dardisierter Abfragen bei den Bezirken und den betroffenen Senatsverwaltungen erfolgen. 
 
Auf Grund der Versionierung der Daten können die Abfragen nur sequentiell und damit 
aufgrund der Verzögerung bei den vorausgegangenen Berichten verspätet erfolgen. Es 
wird daher um eine Fristverlängerung bis zum  31.01.2020 gebeten. 
 
 

In Vertretung 
Beate Stoffers 
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